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Betreff

Wirtschaftsplan städtebaulicher Denkmalschutz 2017

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 01.02.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 01.02.2017 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Bernd Hauschild 24.01.2017

Beschlussentwurf

Der  Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss beschließt den Wirtschaftsplan 
Denkmalschutz 2017 entsprechend Anlage 1.

Gesetzliche Grundlagen:

Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Stadt Köthen liegen im Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz für das 
Haushaltsjahr 2017 folgende Bewilligungen von Fördermitteln vor (s. Anlage 3)

Programmjahr 2014/ Haushaltsjahr 2017 200.000,00 €
Programmjahr 2015/ Haushaltsjahr 2017 125.000,00 €
Summe 325.000,00 €

zuzüglich vorhandener Mittel aus dem Jahr 2016 213.175,49 €

gesamt =             538.175,49 €

Des Weiteren wurde ein Programmantrag 2017 gestellt, welcher noch nicht bewilligt ist.
Im HHJ 2017 sind folgende Mittel beantragt 288.000,00 €  FM

    72.000,00 €  EM
Summe:  360.000,00 €   

Für die Maßnahmen im Fördergebiet des städtebaulichen Denkmalschutzes stehen 
somit in 2017 insgesamt Mittel in Höhe von zunächst 538.175,49 € zur Verfügung. 
Diese Mittel könnten sich durch die ausstehende Bewilligung des Programmjahres 2017 
um 360.000,00 € erhöhen.

Die Erläuterungen zu den Mitteln und die Belegung der Mittel mit Fortführungsmaßnahmen 
aus dem Jahr 2016 und neuen Maßnahmen des Jahres 2017 ist den nachfolgenden 
Unterlagen zu entnehmen.

I. Finanzielle Mittel aus dem Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz 2014

Erläuterung zu I.

zu 1   Bei den vorhandenen Mitteln aus Vorjahren in Höhe von 213.175,49 € handelt es  
   sich um Fördermittel des Bundes und des Landes sowie den Eigenanteil der Stadt 

Köthen 
   sowie städtebaulich bedingte Einnahmen 

zu 2-3    Hier handelt es sich um bewilligte Städtebaufördermittel  (Bund/Land)  der 
   Programmjahre 2014 und 2015 für das Haushaltsjahr 2017. Der städtische 
   Eigenanteil in diesem Förderprogramm beträgt 20 %. 

zu  4   Hier handelt es sich um beantragte Städtebaufördermittel  (Bund/Land) des 
   Programmjahres 2017 für das Haushaltsjahr 2017. Der städtische Eigenanteil in 
   diesem Förderprogramm beträgt 20 %. Über diese Mittel kann erst nach 
   Bewilligung verfügt werden.

Anlage 2
Erläuterung zu den Einzelmaßnahmen
II. Fortführung der Maßnahmen aus Vorjahr

lfd. Nr. 1         Trägerhonorar
 Die Mittel werden zur Begleichung von Trägerhonorarrechnungen benötigt.

lfd. Nr. 2 Trägerhonorar Folgejahre 2017/2018 i.Z.m. z.B. Maßnahmen Amtshaus



Da die bewilligten Mittel des Programmjahres 2014 in den Haushaltsjahren 
 2016 bis 2018  ausschließlich für private Maßnahmen (Wallstraße 64 - 67 
 und Amtshaus) eingesetzt werden/wurden und somit in den Folgejahren 
 keine finanziellen Mittel für das Trägerhonorar zur Verfügung standen, 
 dem Treuhänder aber für seine Leistungen eine Vergütung zusteht,  
 wurde hier das Trägerhonorar für die Folgejahre geplant und vorgehalten. 
 Nunmehr werden diese Mittel zur Begleichung von Trägerhonorar-
 rechnungen benötigt.

lfd. Nr. 3 Schulstraße
 Es steht noch eine Schlussrechnung der Planung aus. 

lfd. Nr. 4 Lindenstraße
 Es stehen noch die Schlussrechnungen der Planung aus.

lfd. Nr. 5 Platzgestaltung Neustädter Platz incl. Planung
 Die Schlussrechnung Bau und Planung steht noch aus. Die Mittel sind daher 
 weiterhin vorzuhalten.

III. Maßnahmen des Jahres 2017

lfd. Nr. 1        Gehweg südliche Springstraße östlich, GK 195.500 €
dav. in 2017 = 182.632,29 €
Das Vorhaben ist Bestandteil des bewilligten Programmjahres 2015. 
Bei dieser Maßnahme gilt zu beachten, dass der Gehweg direkt an 
den Schlosspark angrenzt. Sie steht daher im engen 
Zusammenhang zur Maßnahme VII laufende Nr. 2 im nichtöffentlichen Teil.

lfd. Nr. 2  -     private Maßnahmen 
                       siehe nichtöffentlicher Teil

IV. Beantragte Mittel für Programmjahr 2017/HHJ 2017
           siehe nichtöffentlicher Teil






Anlage  1
Wirtschaftsplan städtebaulicher Denkmalschutz 2017


Nachfolgende Maßnahmen sind im Rahmen der Denkmalschutzes 2017 geplant


I. Finanzielle Mittel aus dem Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz 2017


lfd.Nr. Bezeichnung Plan 2017


1 vorhandene Mittel aus 2016 213.175,49 €
2 Programmjahr 14 / Haushaltsjahr 2017 200.000,00 € bewilligt
3 Programmjahr 15 / Haushaltsjahr 2017 125.000,00 € bewilligt


Gesamtmittel 2017, bewilligt 538.175,49 €


4 Programmjahr 17 / Haushaltsjahr 2017, nur wenn diese bewilligt werden 360.000,00 € beantragt
Gesamtmittel 2017, bewilligt und beantragt 898.175,49 €


II. Fortführung der Maßnahmen aus Vorjahr Plan 2017


lfd.Nr. Maßnahme 


1 Trägerhonorar 44.781,84
2 Trägerhonorar für Folgejahre 2017-2018 i. Z. mit z. B. Maßnahmen Amtshaus 96.096,78


3 Schulstraße 1.511,14 €


4 Lindenstraße 3.762,69 €
5 Platzgestaltung Neustädter Platz incl. Planung 9.390,65 €


Gesamt aus Vorjahr 155.543,10 €


III. Maßnahmen des Jahres 2017 Plan 2017


lfd.Nr. Maßnahme 


1 Gehweg südliche Springstraße östlich, GK 195.500 € dav. in 2017 = 182.632,29 € 182.632,39
2 private Maßnahmen (siehe nichtöffentlicher Teil) 200.000,00 €


Gesamt aus 2016 382.632,39 €


Gesamt II. und III. 538.175,49 €


IV. Beantragte Mittel des PJ 17/HHJ 17 FM= 288 T€  und EM = 72T€


lfd.Nr. Maßnahme 


1 private Maßnahmen (siehe nichtöffentlicher Teil) 360.000,00 €


Summe 360.000,00 €


Gesamt II. und III. und IV 898.175,49 €









Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1 - Wirtschaftsplan städtebaulicher Denkmalschutzn 2017.pdf




Städtebaulicher Denkmalschutz
PJ HJ                2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020


2008            FM 960.000,00 320.000,00 0,00
EM 240.000,00 80.000,00 0,00


ges. bewilligt 1.200.000,00 400.000,00 0,00
2009            FM 1.000.000,00 320.000,00 200.000,00 220.000,00


EM 250.000,00 80.000,00 50.000,00 55.000,00
bewilligt 1.250.000,00 400.000,00 250.000,00 275.000,00
2010            FM 300.000,00 240.000,00 60.000,00 0,00 0,00


EM 75.000,00 60.000,00 15.000,00 0,00 0,00
bewilligt 375.000,00 300.000,00 75.000,00 0,00 0,00


2011            FM 1.100.000,00 0,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 140.000,00
EM 275.000,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 80.000,00 35.000,00


bewilligt 1.375.000,00 40.000,00 360.000,00 400.000,00 400.000,00 175.000,00
2012            FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


EM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ein Antrag gestellt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013            FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


EM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ges. beabsichtigt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014            FM 1.060.000,00 0,00 0,00 38.760,00 160.000,00 861.240,00


EM 265.000,00 0,00 0,00 9.690,00 40.000,00 215.310,00


bewilligt 1.325.000,00 0,00 0,00 48.450,00 200.000,00 1.076.550,00
2015            FM 268.800,00 0,00 112.400,00 100.000,00 56.400,00


EM 67.200,00 0,00 28.100,00 25.000,00 14.100,00
bewilligt 336.000,00 0,00 140.500,00 125.000,00 70.500,00


2016            FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wird nicht bewilligt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2017            FM 488.000,00 88.000,00 200.000,00 200.000,00 40.000,00


EM 122.000,00 22.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00


ges. beantragt 610.000,00 110.000,00 250.000,00 250.000,00 50.000,00


2018           FM 80.000,00 80.000,00 160.000,00 160.000,00


EM 20.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00


ges. beabsichtigt 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00


2019        FM 0,00


EM 0,00


ges. beabsichtigt 0,00
Summe FM 10.342.279,44 1.053.400,00 580.000,00 540.000,00 320.000,00 140.000,00 151.160,00 348.000,00 200.000,00 1.197.640,00 200.000,00 160.000,00
Summe EM 2.585.569,87 260.000,00 105.000,00 135.000,00 80.000,00 35.000,00 37.790,00 87.000,00 50.000,00 299.410,00 50.000,00 40.000,00


zus. EM z.B.FM  87,67
Gesamt 12.927.936,98 1.313.400,00 685.000,00 675.000,00 400.000,00 175.000,00 188.950,00 435.000,00 250.000,00 1.497.050,00 250.000,00 200.000,00


A
nlage 3
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